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Vorschriften über den Umgang 
mit Gefahrstoffen

Chemikalien- und Arbeitsrecht
Das Chemikaliengesetz und die zu-
gehörigen Verordnungen schaffen im
Wesentlichen die Voraussetzungen
dafür, dass die Benutzer von Chemika-
lien umfassend über deren Gefahren
informiert werden. Die Erlasse wen-
den sich an Hersteller, Händler und
Verbraucher von Chemikalien und re-
geln die Kennzeichnung, die Registrie-
rung sowie die Erstellung von Sicher -
heits daten blät tern. Die Verordnungen
3 und 4 zum Arbeits gesetz regeln da-
bei den Schutz der Arbeitnehmenden
vor Berufsunfällen und Berufskrank-
heiten.

merinnen und Arbeitnehmer vor ge-
fährlichen Einwirkungen solcher
Stoffe zu schützen.

Gefahrgutbeförderung
Eine Beförderung ist im Wesentlichen
ein Transport auf Strassen, Schienen,
Wasser oder in der Luft samt dem
ganzen zugehörigen Dokumentenver-
kehr. Werden gefährliche Stoffe
transportiert oder eben befördert,
spricht man von Gefahrgut, denn die
Logistiker transportieren nicht Stoffe,
sondern Güter. Einfach ausgedrückt:
Transportierte Gefahrstoffe sind Ge-
fahrgüter. Dabei gelten die Bedingun-
gen der ADR/SDR und für Sonderabfall
die VeVA.

Betriebe, die Gefahrstoffe verwenden, unterliegen einer Reihe von
Gesetzen, Verordnungen und weiteren Vorschriften. Wie sieht es
dabei mit den Geltungsbereichen aus?

Vorschriftendschungel
Arbeitssicherheit, Lagerung von Ge-
fahrstoffen, Beförderung von Gefahr-
gut, Chemikalienrecht – diese The-
men kommen bei einer Lieferung von
Chemikalien im Betrieb auf Sie zu.
Doch wer sich nicht fast täglich mit
diesen Erlassen befasst, fühlt sich wie
im Dschungel und sieht vor lauter
Bäumen bald den Wald nicht mehr.
Unterschiedliche Vorschriften behan-
deln scheinbar das gleiche Thema und
benutzen unterschiedliche Fachaus-
drücke. Das Chemikalienrecht spricht
von Gefahrstoffen oder von gefährli-
chen Stoffen, ADR und SDR sprechen
von Gefahrgut. Was ist der Unter-
schied? Ist vielleicht immer dasselbe
gemeint? Wie können Sicher heits -
beauf tragte von Betrieben hier die
Übersicht bewahren?

Struktur
Der Vorschriftendschungel ist nicht
undurchdringlich. Eingeweihte erken-
nen klare Strukturen und finden ihren
Weg durch das Dickicht. Dies ist hilf-
reich zum Vermeiden von Doppelspu-
rigkeiten. Alle Vorschriften über den
sicheren Umgang mit gefährlichen
Stoffen haben zum Ziel, die Bevölke-
rung, die Umwelt sowie Arbeitneh-
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